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NEUIGKEITEN UND INTERESSANTES aus VORTRÄGEN
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SCHENKEN, VERERBEN, VORSORGEVOLLMACHT, PATIENTENVERFÜGUNG

SACHWALTERSCHAFT

Mario Buttazoni, Sachwalterschaft Vertretungsnetz - Pro Mente

Vortrag  29.10 Tel. Auskunft 30.10.2009

Testament:

Eine besachwaltete Person ist testierfähig, aber nur vor einem Notar oder Anwalt.

Finanzielles:

Der Besachwaltete bekommt nur einen bestimmten Betrag. Er kann z.B. seine Pension nicht unbeschränkt abheben. Kritisch, wenn der Sachwalter kein Angehöriger ist.

Magensonde:

Wenn der Kranke nicht mehr selbst entscheiden kann, ist zum Setzen einer Magensonde die Sachwalterschaft des Angehörigen notwendig. Bei Verweigerung zum Setzen ist keine Sachwalterschaft notwendig.

Das Problem "Magensonde" wird auch von jedem Krankenhaus anders behandelt.

SCHENKEN ODER VERERBEN?

Vortrag und Diskussion mit Mag. Klaus Schöffmann, Notarsubstitut.

15. Dezember 2009

· Testament: Wer beerbt mich?

· Vorsorgevollmacht:  Ich setze fest (bei voller Geschäftsfähigkeit) wer mein Vermögen verwaltet, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann.

· Patientenverfügung:  Ich lege im Vorhinein fest (bei voller Geschäftsfähigkeit) welche medizinischen Maßnahmen für mich getroffen werden sollen, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann.

Testament

Neuerungen

· Besserstellung des verwitweten Ehepartners: Wenn keine Kinder, keine Eltern und Geschwister vorhanden sind, erbt alles der Ehepartner. Neffen und Nichten können nicht mehr erben.

· mündliches Testament - nur mehr als Nottestament

· Eigentumswohnungen: es kann eine beliebige natürliche Person erben, früher konnte dies nur der Ehepartner.

· Eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften ab 1. Jänner 2010: Verbesserung

Möglichkeiten

· Ich regle nichts - gesetzliche Erbfolge

· Verfügung, Vertrag


Testament, Kodizill (Legat): Der Erbe bekommt das ganze Vermögen bzw. einzelne 
Posten (z. B. Auto, Sparbuch), schaltet die gesetzlichen Erben aus, kann jederzeit 
geändert werden


Erbvertrag, Gesellschaftsvertrag: bindet beide Teile


Eigentum geht mit Vertragsabschluss über


Vorbehalte Gegenleistungen:


Fruchtgenuss (für Übergeber und Ehegatten)


Wohnungsrecht selbst dort zu wohnen - mit dem Tod erlöschen diese Rechte


Normalerweise trägt der ÜG alle laufenden Kosten, der Erbe die 
substanzerhaltenden Maßnahmen


Belastungs- und Veräußerungsverbot


Sicherheit für ÜG:  kann nicht "mitverkauft" werden


Kein Pfandrecht z.B. bei einem  Verkehrsunfall  kann der Gläubiger nicht 



zurückgreifen


Wichtig - Besitznachfolgevereinbarungen!


Wenn Erbe stirbt, erlischt das Belastungs- und Veräußerungsverbot. Enkel oder 
Schwiegerkinder können also belasten und verkaufen.


Daher kann es wichtig sein, dass der ÜG mit dem Erben vereinbart:" Wenn Dir etwas 
vor mir passiert, geht das Eigentum wieder auf mich zurück."

· Lebzeitige Regelungen (vorweggenommen Erbfolge)


Schenkung:  tritt sofort in Kraft.


Bei Eintritt in ein Pflegeheim ist zu bedenken, dass die Schenkung 2 Jahre  
zurückliegen muss, da sonst das Land Anspruch auf diese Schenkung erheben 
kann. 


Übergabe auf Todesfolge: der Vererber ist noch bis zu seinem Tod im Grundbuch

 
eingetragen.

Erbschafts- und Schenkungssteuer


Seit 1. August 2008 fällt keine Erbschafts- bzw. Schenkungstuer mehr an. Bei 
Erbschaften oder Schenkungen ist aber weiterhin die Grunderwerbssteuer zu 
entrichten.

Gesetzliche Erbfolge


2/3  Kinder, 1/3 Ehepartner


Wenn keine Kinder: 2/3 Ehepartner, 1/3 Vorfahren (Eltern) bzw. Geschwister


Wenn keine Kinder und Vorfahren: alles Ehepartner

Ges. Vorausvermächtnis für Ehegatten

· Das Recht in der ehelichen Wohnung weiter zu wohnen

· Alles was zum häuslichen Haushalt gehört

Lebensgefährten

· Kein Erbrecht für Lebensgefährten

· Nur in Teilbereichen gibt es Nachfolgeregelungen für Lebensgefährten

· Soll der Lebensgefährte erben, muss ein Testament erstellt werden.

· Wird das Wohnrecht nicht ausdrücklich schriftlich festgehalten, so ist der hinterbliebene Lebensgefährte vom Wohlwollen der gesetzlichen Erben abhängig.

· Im Falle einer Mietwohnung hat der hinterbliebene Lebensgeföhrte das Recht, in den Mietvertrag einzutreten.

Pflichtteil

· Nur wenn es ein Testament gibt, Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen Erbrechtes, z.B. Ehepartner 1/6, Kinder 2/6.

· Pflichtteil ist nur Anspruch auf Geld

· Niemals pflichtteilberechtigt sind Geschwister

Einseitige Verfügungen 

· Testament

· Kodizill

· Pflichtteilsminderung

· Enterbung

· Die Stiftung von Todes wegen

· Lebensversicherung

Testament

Mein letzter Wille!

Ich,............., setze zum Erben meinen Neffen, ........, ein.

Ort, Datum, Unterschrift

Handschriftlich, auch ohne Zeugen gültig

Ehegattentestament

Ehegatten können am einfachsten in zwei getrennten eigenhändigen schriftlichen Testamenten verfügen. Sie können aber auch in einem gemeinsamen fremdhändigen schriftlichen Testament entweder sich gegenseitig oder auch andere Personen als Erben einsetzen.

Für ein Testament ist es nie zu früh!

Hannelore Pacher

27.12.09


